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Vorsicht bei Arztrechnungen
Ärzte versuchen immer mehr Leis-
tungen privat abzurechnen, auch 
wenn dies eigentlich nicht notwen-
dig ist. Seite 3

Rechte bei Reklamationen
Die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür und damit auch die Zeit der 
Weihnachtseinkäufe. Was ist bei 
Reklamationen?  Seite 9

Vom „Papphaus“
zum Traumhaus
Wer ein Haus um-
fassend energetisch 
saniert, kann was 
erleben – zum Bei-

spiel, wenn sich ein in die Jahre ge-
kommenes 70er-Jahre-Haus in ein 
schickes Schwedenhaus verwandelt. 
 Seite 6

Ein starker Verband:
Wir sind 20.000!

Ulrike Cormann aus Neuenrade ist 
das 20.000 Mitglied der Katholischen 
Familienheimbewegung. 
Ulrike Cormann wurde durch Jürgen 
Urbas, Geschäftsstellenleiter der Pro-

vinzial-Geschäftsstelle Urbas und Ka-
sel in Neuenrade (Sauerland) für die 
Familienheimbewegung geworben.
Der Geschäftsführer der Katholischen 
Familienheimbewegung, Andreas 

Hesener, gratulierte  und überreich-
te neben Blumen einen gut dotierten 
Baumarktgutschein. Die Geschäfts-
stelle der Provinzial gratulierte noch 
mit einer guten Flasche Wein.



Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten nun die 4. Ausgabe des Fa-
milienheims in Händen, und damit 
die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Da 
kommt bei mir immer die Frage auf, 
war es ein gutes Jahr?  

Ich „ertappe“ mich immer öfter da-
bei, dass ich die täglichen abend-
lichen Nachrichtensendungen im 
Fernsehen manchmal nur noch sehr 
schwer ertragen kann. Krieg, Terror, 
linke und rechte Gewalt, Demago-
gen, Wut- und Pöbelbürger, Katastro-
phen in aller Welt, – ein verdienter 
Feierabend könnte erfreulicher an-
fangen. Aber leider ist das die Reali-
tät, vor der wir nicht einfach weglau-
fen können. 

Neben den täglichen Bildern aus 
den Krisenregionen in dieser Welt 
haben mich die Bilder von „Wutbür-
gern und pöbelnden Massen“ anläss-
lich der Feierlichkeiten zum Tag der 
Deutschen Einheit am 3. Oktober 
in Dresden besonders erschrocken. 
Hier sind meiner Meinung nach von 
„Demonstranten“ die Grenzen des 
Anstands und des politisch Erlaubten 
deutlich überschritten worden. „Wut-
bürger“, die ihr „völkisches Denken“ 
herausgebrüllt haben, haben sich 
ganz klar gegen unseren Rechtsstaat 

gerichtet und sind mit unserem De-
mokratieverständnis nicht vereinbar.

Glücklicherweise sind diese Men-
schen in den alten und neuen Bun-
desländern nicht die Mehrheit, doch 
gerade in den neuen Bundesländern 
gibt es augenscheinlich deutlich 
mehr davon.
Vielleicht kann man es bei diesen 
„Wutbürgern“ überspitzt auch so se-
hen:
Da erwarten diese Menschen, dass 
sich Flüchtlinge binnen kürzester 
Zeit in unserem Land integrieren 
sollen – selbst haben sie es 26 Jah-
re nach der Wiedervereinigung aber 
immer noch nicht geschafft. In die-
sem Sinne war das Jahr 2016 kein 
besonders gutes Jahr. 

Aber glücklicherweise gibt es auch 
viele Menschen, die sich sozial en-
gagieren und ihren Beitrag für unsere 
Gesellschaft leisten, oft still und un-
auffällig – andere in demokratischen 
Parteien und Organisationen. 
Im nächsten Jahr stehen vier Wahlen 
in Deutschland an. Landtagswah-
len im Saarland, Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen sowie die 
Bundestagswahl. Nutzen wir alle das 
Wahlrecht, wählen wir nötigenfalls 

auch das kleinste Übel, aber geben 
wir den Demagogen keine Chance.

Und zum Schluss doch noch was 
Gutes aus 2016: Im Oktober konn-
ten wir endlich unser 20.000 Mit-
glied in unserem Verband begrüßen. 
Ein Meilenstein in unserer Mitglie-
derentwicklung! Danke an alle, die 
dazu beigetragen haben.

 
Für das Jahr 2017 wünsche ich Ihnen 
viel Glück und Erfolg, Gesundheit, 
Friede und Gottes Segen
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Wenn ein Eigentümer seine vermie-
tete Wohnung nach dem Auszug 
der Mieter grundlegend renovieren 
muss, dann darf er darauf hoffen, die 
Ausgaben dafür sofort und in vollem 
Umfang als Werbungskosten geltend 
machen zu können. So lautet nach 
Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS ein aktuelles Fachge-
richtsurteil. 

(Finanzgericht Düsseldorf, Aktenzei-
chen 11 K 4274/13 E)

Der Fall: 
Kaputte Bodenfliesen, zerschlage-
ne Fensterscheiben, Schimmelpilz 
– nach der Übergabe der Wohnung 
durch den Mieter musste der Eigen-
tümer erst einmal rund 20.000 Euro 
investieren, um das Objekt wieder in 
einen bewohnbaren Zustand zu brin-
gen. In seiner Steuererklärung machte 
er die Ausgaben als Werbungskosten 
bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung geltend. 
Das Finanzamt verweigerte dies je-
doch. Die Begründung der Behörde: 
Er habe das Objekt (in vermietetem 
Zustand) erst kurz zuvor erworben 
und nachdem die Renovierung mehr 
als 15 Prozent der Gebäudeanschaf-

Werbungskosten sind in vollem Umfang anzurechnen
fungskosten übersteige, müsse man 
hier von anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten ausgehen. Diese aber 
hätten zum Nachteil des Eigentümers 
nicht sofort abgezogen, sondern nur 
über einen längeren Zeitraum abge-
schrieben werden können.

Das Urteil: 
Der Vermieter setzte sich durch. Zwar 
erkannten die Richter durchaus an, 
hier könne wegen der Überschrei-
tung der 15-Prozent-Grenze bei ganz 
strenger Auslegung von anschaffungs-
nahen Herstellungskosten gesprochen 
werden. Doch der Gesetzgeber habe 
diese Regelung bestimmt nicht so 
verstanden wissen wollen, dass ein 
Eigentümer durch Mieter verursachte 
Schäden nicht sofort und vollständig 
absetzen könne.
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Die privatärztlichen Rechnungen an 
gesetzlich Versicherte sind inzwi-
schen alltäglich geworden. Es werden 
entweder zusätzliche (oft unnötige) 
Leistungen angeboten und erbracht 
oder es werden Kassenleistungen mit 
dem Hinweis „das müssen Sie aber 
selber zahlen“ privat abgerechnet. 
Dagegen sollten Sie sich wehren! 

Bevor Sie in der Praxis sofort zahlen, 
lassen Sie sich eine Rechnung geben, 
die Sie in Zweifelsfällen durch Ihre 
Krankenkasse prüfen lassen. Beson-
ders Zahnarzt, Frauenarzt, Urologe 
oder Orthopäde nutzen diese Praxis 
um an zusätzliche Einnahmen zu 
kommen. Hier sollten Patienten von 
Zahnärzten besonders vorsichtig sein. 
Bei Menschen mit einer behandlungs-
bedürftigen Parodontitis können die 
Kosten für die Zahnsteinentfernung 
von den Kassen übernommen wer-
den. Die Ärzte bieten hier aber oft 
eine kostenpflichtige Zahnreinigung 
an. Oder die Messung der Knochen-
dichte. Sie kann einen Hinweis auf 
Osteoporose (Knochenschwund) lie-
fern und ist für Menschen mit erhöh-
tem Risiko Kassenleistung. Manche 
Ärzte versuchen die Untersuchung 
privat abzurechnen. 
Grundsätzlich gilt für Ärzte mit Kas-
senzulassung, dass sie alle wesent-
lichen Leistungen dem Versicherten 
anzubieten haben. Der Arzt muss die 
Versorgung sicherstellen. Das schei-
nen aber einige Ärzte so noch nicht 
umgesetzt zu haben. 
Manchmal fängt das schon bei Ter-
minvergabe an. Wenn Vertragssät-
ze zum Beispiel vom Patienten eine 
Gebühr für eine rasche Behandlung 
verlangen. Oder einen Termin nur 
dann vergeben, wenn man auch eine 
kostenpflichtige Untersuchung in An-
spruch nimmt. Der Arzt handelt hier 
jedoch klar gegen seine vertragsärzt-
lichen Pflichten. Auch der Kassenpa-
tient hat ein Recht auf Vorsorge, die 
von den Kassen bezahlt werden. 
In der Praxis halten manche Ortho-
päden die Hand auf für die Knochen-
dichtemessung. Die Untersuchung 
kann unter anderem anhand des Kal-
ziumgehalts Aufschluss über eine Os-

teoporose geben. Seit 2014 überneh-
men die Kassen die Kosten nicht nur 
für Patienten, bei denen die Krankheit 
bereits diagnostiziert wurde. Auch bei 
Menschen mit erhöhtem Risiko kann 
die Messung per Chipkarte abgerech-
net werden – allerdings nur, wenn der 
Arzt eine medikamentöse Behandlung 
plant. Von den Kassen gibt es dafür 
rund 17 Euro. Manche Ärzte weisen 
jedoch nicht auf den Anspruch einer 
Kassenleistung hin und rechnen privat 
ab – zwischen 35 und 70 Euro. 
Immer wieder ist auch das Hautkrebs-
screening Grund für Ärger. Denn ge-
setzlich Versicherten ab 35 steht die 
Untersuchung zwar alle zwei Jahre 
zu, doch zur Früherkennung gehört 
nur der Blick des Arztes mit bloßem 
Auge. Kommt ihm etwas komisch 
vor, greift er gerne zum Dermatoskop 
– einer Art beleuchteter Lupe. Dafür 
verlangen viele Mediziner dann zwi-
schen 20 und 200 Euro. 
Aber: Wenn auch nur augenschein-
lich betrachtet ein ernsthafter Zweifel 
besteht, muss ohnehin eine Gewebe-
probe genommen werden. Die Kosten 
dafür übernimmt wieder die Kasse. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
vermitteln zertifizierte Ärzte, die die 
Untersuchung kostenlos durchführen. 
Richtig teuer kann es für Patienten in 

der Zahnmedizin werden, vor allem 
wenn es um Füllungen geht. Bei Ba-
ckenzähnen setzen die Kassen nach 
wie vor auf Amalgam – laut Beschrei-
bung der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV) „der älteste, 
am besten erforschte zahnärztliche 
Werkstoff, der in der Regel problem-
los vertragen wird“. Aber einige Pra-
xen bieten die Quecksilber-Legierung 
gar nicht erst an. Sie setzen auf Kunst-
stofffüllungen – als Privatleistung. 
Dann muss der Zahnarzt dem Pati-
enten jedoch mindestens eine kos-
tenfreie Alternative anbieten. Oft ist 
das Zement. Laut KZBV eignet sich 
Glasionomerzement in der Regel für 
„provisorische Füllungen“. Möchte 
man dennoch – oder gerade deswe-
gen – eine kostenfreie Amalgamfül-
lung, wäre es durchaus legitim, wenn 
der Arzt eine Liste mit Kollegen aus 
der Region anbietet, die damit ar-
beiten. Ein weiteres Beispiel ist die 
Zahnreinigung: Zahnsteinentfernung, 
Polieren und mehr. Ein medizinisch 
relevanter Teil ist Kassenleistung: Als 
Vorbeugung einer Parodontitis haben 
Patienten einmal pro Jahr einen An-
spruch auf eine Zahnsteinentfernung. 
Wer auch auf glatte Zähne nicht ver-
zichten will, sollte sich bei der Kran-
kenkasse erkundigen.

Nicht alle Rechnungen von Ärzten akzeptieren

Manche Leistungen dürfen Zahnärzte bei Patienten der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht privat berechnen.  Foto: Andriy Bezuglov/ fotolia.com

Zahlreiche Zusatzleistungen werden von der Krankenkasse getragen
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Gutes Wohnklima durch richtiges Lüften

Jetzt in der kälter werdenden Jahres-
zeit stehen nicht mehr „Tür und Tore“ 
auf. Die Wärme soll in der Wohnung 
bleiben. Richtiges Lüften ist trotzdem 
notwendig. Ob die Luft bei Ihnen 
rein ist, haben sie meist selber in der 
Hand. Die Güte unserer Atemluft, die 
wir zum Leben benötigen, spielt na-
turgemäß eine entscheidend wichtige 
Rolle für unsere Gesundheit, unser 
Wohlbefinden und unsere gesamte 
Lebensqualität. Jeder wird uneinge-
schränkt bestätigen können, dass „Fri-
sche Luft“ einen ungemein positiven 
Einfluss auf Körper, Geist und Seele 
ausüben kann. Nachdem sich die Ge-
samtsituation in der Außenluft durch 
immer wirkungsvollere Gesetze zum 
Schutz unserer Umwelt deutlich zum 
Besseren verändert hat, muss für den 
Innenraumbereich aus verschiedenen 
Gründen leider häufig eine gegenläu-
fige Entwicklung festgestellt werden. 
Immer „dichtere“ Gebäude lassen ei-
nen natürlichen Luftaustausch (z. B. 
durch undichter Fenster und Türen) 
praktisch nicht mehr zu. Als Folge 
davon ist ein Ansteigen der Luftfeuch-
tigkeit, des Kohlendioxingehaltes und 
der Konzentration von leichtflüchti-
gen Schadstoffen zu beobachten. In 
der Advents- u. Weihnachtszeit tra-
gen außerdem Kerzen, Duftlampen 
und Kaminöfen zur dichten Luft bei. 
Eine starke Formaldehydquelle sind 

Lüften muss sein - auch im Herbst und Winter. Moderne Lüftungsanlagen gewinnen dabei einen Großteil der Wärmeen-
ergie zurück. Foto:  djd/Marley Deutschland

die als Kaminersatz inzwischen be-
liebten Ethanolöfen. Das kontrollierte 
richtige Belüften von Räumen unter-
schiedlichster Nutzung ist ein wichti-
ger Faktor bei der Betrachtung sowohl 
wohnklimatischer wie auch bauphy-
sikalischer oder schadstoffbezogener 
Fragestellung. 
Durch eine ungenügende Lüftung 
können verschiedene Effekte auftre-
ten, die sich höchst negativ auf die 
Raumluftqualität und in extremen Fäl-
len sogar durch Kondenswasser auf 
die Gebäudesubstanz auswirken kön-
nen. Der Behaglichkeitsbereich für 
Innenräume liegt bei etwa 35 % bis 
65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Unter-
halb dieses Bereiches klagen Nutzer 
häufig über ein Kratzen im Hals, und 
bestimmte Viren und Bakterien finden 
hier sehr günstige Wachstums- und 
Lebensbedingungen vor. Zu hohe 
Luftfeuchtigkeit führt zu Schimmelpil-
zen mit negativen Folgen. In einem 
Vier-Personen-Haushalt können je 
nach Intensität der Nutzer bis zu 15 kg 
Feuchtigkeit in 24 Stunden freigesetzt 
werden. Aber auch der Anstieg des 
Anteils an Kohlendioxid sorgt für sti-
ckige Luft, was zu Ermüdungserschei-
nungen und Konzentrationsschwäche 
führt. Experten raten, die Wohnung 
zweimal am Tag bei weit geöffneten 
Fenstern einige Minuten gründlich 
zu lüften – bei hoher Luftfeuchtigkeit 

und Geruchsbildung auch häufiger. 
Die einfachste Art des Luftaustausches 
ist das Öffnen der Fenster, wobei ein 
vollständiger Luftaustausch erreicht 
werden sollte. Dieser ist am besten 
durch das sog. Querlüften (Öffnen 
von gegenüberliegenden Fenstern 
eines Raumes oder Gebäudeteils) zu 
bewerkstelligen. Bei dieser Lüftungs-
art ist nicht nur eine sehr kurze Lüf-
tungsdauer möglich, aufgrund des 
entstehenden Durchzuges wird auch 
stehende Luft in Nischen und Ecken-
abgezogen. Im Winter reichen schon 
1 bis 2 Minuten. Die erforderliche 
Belüftungsdauer ist abhängig von der 
Belüftungsart und von der Jahreszeit; 
je niedriger die Außenlufttemperatur 
im Vergleich zur Raumtemperatur 
liegt, desto kürzer kann die Lüftungs-
dauer gewählt werden, weil die rela-
tiv kalte Außenluft bei der Erwärmung 
im Raum eine entsprechend große 
Menge Feuchtigkeit aufnimmt, die 
beim nächsten Luftwechsel auch au-
ßen „entsorgt“ wird. 
Der Luftaustausch ist im Winter mit hö-
herem Energieverbrauch verbunden. 
Das kann aber erheblich vermindert 
werden, wenn die an zu öffnenden 
Fenstern vorhandenen Heizkörper ei-
nige Zeit vorher geschlossen werden. 
Dann öffnen sich auch nicht die Ther-
mostatventile, wenn die kalte Luft an-
kommt.  



5
4/2016

Trotz des Verfassens einer Patienten-
verfügung kann es zu Unklarheiten 
für das medizinisches Personal und 
Familienangehörige im Falle einer be-
stimmten Behandlungssituation kom-
men.
Eine Patientenverfügung sollte solche 
Konflikte am Ende eines Lebens aus-
schließen oder auf ein Mindestmaß 
reduzieren.
Ein jüngst gefälltes Urteil des Bundes-
gerichtshofs beschreibt die Anforde-
rungen an eine Patientenverfügung; 
diese soll so konkret wie möglich sein. 
Bei einer nicht perfekt formulierten 
Patientenverfügung läuft man hinge-
gen Gefahr, dass der in der Patienten-
verfügung ausgedrückte Wille nicht 
anerkannt wird. In einem konkreten 
Fall über künstliche Ernährung erklär-
te der Bundesgerichtshof (BGH) eine 
vorliegende Patientenverfügung als 

nicht konkret genug an. Hintergrund 
war ein  Streit unter drei Schwestern 
über die Behandlung ihrer Mutter. 
Diese wird seit einem Hirnschlag 
2011 von einer Magensonde künst-
lich ernährt.
Nach mehreren epileptischen Anfäl-
len konnte sie nicht mehr sprechen. 
Zuvor hatte die Mutter eine Patien-
tenverfügung nach einer Vorlage der 
evangelischen Landeskirche in Bayern 
verwendet. Darin hieß es, dass im Fal-
le eines schweren Dauerschadens ih-
res Gehirns „lebensverlängernde Maß-
nahmen unterbleiben“ sollten und sie 
„in Würde“ sterben wolle. Über die 
Frage, ob die Mutter einer künstlichen 
Ernährung nun zugestimmt  hätte, wa-
ren sich die Schwestern uneinig, der 
Fall kam vor Gericht. Im BGH-Urteil 
hieß es:„Von vornherein nicht ausrei-
chend sind allgemeine Anweisungen, 

wie die Aufforderung, ein würdevol-
les Sterben zu ermöglichen oder zu-
zulassen, wenn ein Therapieerfolg 
nicht mehr zu erwarten ist.“ Ohne 
Verweis auf bestimmte Maßnahmen 
oder Krankheiten sei unklar, ob die 
Ablehnung lebenserhaltender oder le-
bensverlängernder Maßnahmen auch 
die künstliche Ernährung umfasse. 
Zudem hätten die Zusätze in der no-
tariellen Vorsorgevollmacht für Unbe-
stimmtheiten gesorgt, so der BGH.
Wir empfehlen, die Patientenverfü-
gung von fachkundiger Stelle über-
prüfen zu lassen, oft hilft auch schon 
ein Gespräch beim Hausarzt. Gerne 
stellen wir unseren Mitgliedern ein 
aktuelles Formular zur Verfügung.
Rufen Sie uns einfach an oder schrei-
ben Sie uns. 
(BGH Urteil Aktenzeichen:  XII ZB 
61/16)

Neue Anforderungen an Patientenverfügung

„Mit der Ausschreibung des Kinder-
Herz-Innovationspreises NRW möch-
ten wir die Arbeit von Menschen 
würdigen, die durch ihre Forschungs-
aktivitäten und die Erprobung innova-
tiver Pflegekonzepte das Leben herz-
kranker Kinder spürbar verbessern. 
Eine enge Kooperation zwischen For-
schung und Praxis ist entscheidend, 
um nicht nur das theoretische Wis-
sen zu Herzfehlern und ihren Folge-
erkrankungen zu schaffen, sondern 
mit diesem Wissen möglichst schnell 
den Alltag der Patientinnen und Pati-
enten zu erleichtern“, so Ministerin 
Schulze.
 
Der Hauptpreis würdigt Konzepte in 
der klinischen oder experimentellen 
Kinder-Kardiologie, Kinderherz-Chi-
rurgie und innerhalb der Anästhesie 
für herzkranke Kinder sowie den an-
grenzenden Spezialfeldern. Zudem 
motiviert die Stiftung explizit auch 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem Nachwuchs- und 
Pflegebereich zur Bewerbung, macht 
Sylvia Paul, Geschäftsführerin der 
Stiftung KinderHerz Deutschland, 
deutlich:

„In der Kinderherz-Gesundheit, wie 
auch in anderen Feldern der Medi-
zin, wird der Pflegebereich oft nicht 
ausreichend gewürdigt. Wir sind äu-
ßerst dankbar, dass das Ministerium 
für Innovation, Wissenschaft und For-
schung in NRW unsere Ideen zum 
KinderHerz-Innovationspreis NRW 
so großzügig unterstützt und damit 
weitere Meilensteine in unterschied-
lichen Bereichen der Kinderherz-For-
schung ermöglicht.“

Der Forschungspreis würdigt und fi-
nanziert nicht nur exzellente Projekte, 
sondern zeigt auch auf, wie viel Po-
tential und Kreativität in der regiona-
len Forschungsarbeit steckt.
 
Die Preisverleihung findet am  07. 
Dezember 2016 in Münster statt. Hier 
werden alle Projekte vorgestellt und 
das Engagement der Forscherinnen 
und Forscher gewürdigt. Gastgeber 
der Veranstaltung ist WestLotto.

KinderHerz-Innovationspreis wird verliehen

Die kleine Nela mit ihrer Mutter im Kinderherz-Zentrum. Foto:  Sandra Kühnapfel
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Der Paketdienst schickt das lang er-
wartete Päckchen zurück, der Hei-
zungsmonteur rückt unverrichteter 
Dinge wieder ab: „Es kann ziemlich 
ärgerlich sein, wenn man die Türklin-
gel überhört“, weiß Bauen-Wohnen-
Autor Martin Schmidt vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de. Ob 
an der Waschmaschine im Keller, 
beim Umräumen auf dem Dachbo-
den oder beim Stretchen im Hobby- 
und Fitnessraum: Mobile Funkgongs 

kann man überall hin mitnehmen. Auf 
diese Weise ist man immer informiert, 
wenn jemand an der Haustür Einlass 
begehrt.
Bis zu 200 Meter Reichweite haben 
die einzelnen Modelle. Werden zwei 
Gongs verbunden, kann der Radius 
auf bis zu 400 Meter verdoppelt wer-
den. Damit bleiben die mobilen Ge-
räte auch in einem weitläufigen Haus 
immer in Verbindung mit der Haus-
türklingel. 

Nicht mehr die Türklingel überhören

Wer ein Haus umfassend energetisch 
saniert, kann was erleben – zum Bei-
spiel, wenn sich ein unscheinbares, 
sichtbar in die Jahre gekommenes 
Haus aus den siebziger Jahren Schritt 
für Schritt in ein schickes Schwe-
denhaus mit regenerativem Heizsys-
tem verwandelt. „Was wollen Sie 
denn mit diesem Papphaus?“ habe 
ein Handwerker vor Beginn der Sa-
nierung noch verständnislos gefragt, 
berichtet Kai Dehler lächelnd. Heu-
te ist das Schwedenhaus ein echtes 
Schmuckstück. 

Mit ihrer Sanierungsgeschichte bekam 
Familie Dehler den ersten Platz in der 
Kategorie „Heizung und erneuerbare 
Energien“ des Wettbewerbs „Sanie-
rungshelden“, den die Deutsche En-
ergie-Agentur (dena) im Rahmen der 
Aktion „Die Hauswende“ ausgelobt 
hatte.
Nicht Pappe, aber jede Menge schad-
stoffbelastete Baumaterialien mussten 
zunächst einmal aus dem Innern des 
Hauses und der Gebäudehülle ent-
fernt werden. Die bekam ein neues 
Kleid aus Holz - mit einer Dämmung 
nach aktuellem Energiestandard, ver-
steht sich. Passend zum naturnahen 
Gesamtkonzept setzen die Dehlers 
beim Heizen und der Warmwasser-
bereitung mit einer Pelletheizung 
und einer Solarthermieanlage auf er-
neuerbare Energien. Ein zusätzlicher 
Edelstahl-Rauchabzug für einen Ka-
minofen mit Wassertasche steht auch 
schon, der passende Ofen soll bald 
folgen.
Das Grundstück und der direkt da-

hinter angrenzende Wald waren ein 
wichtiger Grund für die Anschaffung 
des Hauses und die umfangreichen 
Maßnahmen, mit denen es in einen 
kleinen Wohntraum verwandelt wur-
de. Die Lage nah an der Natur be-
geistert auch den sieben Jahre alten 
Sohn und die neunjährige Tochter der 
Dehlers. Der Spaß am Sanieren ist der 
Familie bei alldem noch lange nicht 
vergangen: Es sei ja das Schöne, dass 

man sich in den eigenen vier Wän-
den auch mal Zeit lassen kann, meint 
der Familienvater, und plant bereits 
die Dämmung und Verkleidung des 
Untergeschosses. Unter www.sanie-
rungshelden.de gibt es die vollstän-
dige Geschichte der Dehlers und alle 
anderen Gewinnergeschichten des 
Wettbewerbs sowie Anregungen zur 
energetischen Sanierung des eigenen 
Hauses. djd

Vom „Papphaus“ zum Wohntraum

Von wegen „Papphaus“: Im Laufe einer energetischen Modernisierung verwan-
delte „Sanierungsheld“ Kai Dehler ein einfaches Fertighaus aus den 70er Jahren 
in ein charmantes Schwedenhaus. Foto: djd/dena/Dehler

Es gibt Modelle, die sich einfach in die 
Steckdose stecken lassen sowie noch 
flexiblere Gongs, die ohne Stromnetz 
und mit Batterien arbeiten. Der Nut-
zer kann eine Vielzahl verschiedener 
Klänge einstellen. 
Die Geräte können auf Wunsch aber 
auch mit Halogen-Lichtern oder LED-
Blitzen Aufmerksamkeit erzeugen 
und sind damit sehr gut für Menschen 
mit eingeschränktem Hörvermögen 
geeignet.  djd
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Kurz notiert
 
Eigentümergemeinschaft darf
Grundstück erwerben
Eine Wohnungseigentümergemein-
schaft hat sich um Unterhalt und Ver-
waltung der gemeinsamen Immobilie 
und die daraus resultierenden Inter-
essen der Eigentümer zu kümmern. 
Dazu zählt es im Normalfall wohl eher 
nicht, dass die Gemeinschaft selbst als 
Grundstückskäufer auftritt. (Bundesge-
richtshof, Aktenzeichen V ZR 75/15)
Der Fall: Eine Eigentümergemein-
schaft mit 31 Wohneinheiten verfügte 
von Anfang an nur über eine geringe 
Zahl von Parkplätzen. Die Eigentümer 
durften allerdings Stellplätze auf ei-
nem benachbarten Grundstück nutzen 
– zumindest so lange, bis dort der Ei-
gentümer wechselte. Der bestand auf 
einer Miete für die Nutzung bzw. bot 
einen Verkauf der Parkfläche an. Die 
Gemeinschaft entschied sich letztlich, 
das Grundstück zu einem Preis von 
maximal 75.000 Euro zu erwerben. 
Eine Wohnungseigentümerin focht 
diesen Beschluss jedoch an.
Das Urteil: Der Kauf des Parkplatzge-
ländes durch die Gemeinschaft war 
angemessen und nicht zu beanstan-
den, entschieden die Richter. Der 
Beschluss habe ordnungsgemäßer 
Verwaltung entsprochen, denn das be-
treffende Grundstück habe von Anfang 
an eine dienende Funktion für die Ge-
meinschaft besessen. 

Bei Kontowechsel 
muss die Bank helfen. 
Ab dem 18. September sind die Banken 
verpflichtet, Kunden zu unterstützen, 
die ihr Konto innerhalb Deutschlands 
wechseln wollen. Viele Bankkunden 
ärgern sich über die hohen Kontofüh-
rungsgebühren, die einige Banken auf-
grund der Niedrigzinspolitik erheben. 
Demnach muss die alte Bank alle In-
formationen an den Verbraucher und 
den neuen Anbieter weiterleiten, die 
nötig sind, damit der Zahlungsverkehr 
fortgesetzt werden kann. Innerhalb 
Deutschlands dürfen die Kreditinsti-
tute kein Entgelt verlangen, wenn sie 
etwa Daten der Daueraufträge oder 
Lastschriften an den neuen Anbieter 
übermitteln. Wer bei einem neuen 
Anbieter ein Konto eröffnet, sollte eine 
Ermächtigung zur Kontowechselhilfe 
unterschreiben – dann müssen beide 
Banken kooperieren. 

Fährt das Auto der Zukunft vollkom-
men eigenständig? So sieht zumindest 
die Vision des automatisierten Fah-
rens aus. Wie weit die Technik heute 
schon ist, erläutert Gerhard Steiger, 
Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbe-
reichs Chassis Systems Control.

Was können Fahrerassistenzsysteme 
bereits leisten?
Assistenzsysteme helfen uns schon 
heute beim Einparken, erkennen 
Verkehrszeichen, helfen die Spur zu 
halten oder sicher links abzubiegen. 
Sie können Notbremsungen einlei-
ten und uns somit vor Auffahrunfäl-
len und Kollisionen mit Fußgängern 
bewahren. Systeme wie die adaptive 
Abstands- und Geschwindigkeitsrege-
lung (ACC) erkennen vorausfahrende 
Fahrzeuge, beschleunigen und brem-
sen selbständig das Fahrzeug ab, um 
den passenden Sicherheitsabstand 
zum Vordermann einzuhalten. Auto-
fahrer gelangen so entspannter an ihr 
Ziel und sparen durch die gleichmäßi-
gere Fahrweise zudem Kraftstoff.

Wohin führt die Entwicklung?
Die Entwicklung geht aktuell zu immer 
umfassender unterstützenden Syste-

men. Sie werden den Fahrer zukünftig 
noch mehr entlasten und immer kom-
plexere Aufgaben und Fahrsituatio-
nen alleine übernehmen können - bis 
wir schließlich das vollautomatisierte 
Fahren erleben werden.

Haben Sie ein Beispiel für derartige 
Lösungen?
Zu den hochautomatisierten Funkti-
onen, die in Zukunft in Serie gehen 
werden, zählt der Autobahnpilot. Er 
übernimmt die Steuerung des Fahr-
zeugs von Ausfahrt zu Ausfahrt. Der 
Fahrer muss das System dabei nicht 
mehr ständig überwachen.

Wie lange dauert es noch, bis das 
Auto komplett alleine fährt?
Es sind noch einige Fragen zu klären, 
sowohl rechtlich als auch technisch. 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Systeme stehen dabei an erster Stel-
le. Das automatisierte Fahren kommt 
nicht von heute auf morgen, aber 
schrittweise in den kommenden Jah-
ren. 
Das wird nicht nur die Sicherheit im 
Straßenverkehr, sondern auch die Fas-
zination am Autofahren weiter erhö-
hen.

Der „Autopilot“ wird kommen

Im Auto der Zukunft kann der Fahrer das Lenken, Gasgeben und Bremsen kom-
plett der Technik überlassen. Foto: djd/Robert Bosch
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Übervorsichtige Verbraucher schau-
en beim Einkauf erst einmal auf das 
„Mindesthaltbarkeitsdatum“ bevor 
sie es in den Einkaufswagen legen. 
Auch im häuslichen Alltag wird nach 
diesem „Datum“ entschieden, ob das 
Produkt auf den Tisch oder in die 
Tonne kommt. Doch viele Lebensmit-
tel sind noch völlig in Ordnung, wenn 
sie „abgelaufen“ sind. Das Datum auf 
Joghurtdeckeln, Marmeladengläsern 
und Becherböden steht seit längerem 
in der Diskussion. 

Bei den meisten Produkten muss ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf 
die Packung. Das meint laut Verord-
nung den Zeitpunkt, bis zu dem ein 
Lebensmittel „unter angemessenen 
Aufbewahrungsbedingungen seine 
spezifischen Eigenschaften behält“ 
– also Geschmack und Geruch, aber 
auch den Vitamingehalt. Verantwort-
lich für das Datum sind die Hersteller. 
Dabei stützten sie sich auf Testme-
thoden und ihr Wissen über die Pro-
dukteigenschaften – also etwa, wie 
sich Konsistenz, Farbe und Aussehen 
entwickeln. Dann wird das Datum 
festgelegt. Bis dahin übernehmen die 
Hersteller eine Garantie für Qualität 
und Haltbarkeit der Ware. Um das 
garantieren zu können, wird eine Art 
„Sicherheitszuschlag“ drauf gelegt. 
Das bedeutet, dass viele Lebensmittel 
auch nach dem Datum noch genieß-
bar sind. Ob man ein „abgelaufenes“ 
Produkt noch mag, muss jeder selbst 
entscheiden. Doch viele lassen sich 
vom abgelaufenen MHD abschrecken, 
trotzdem viele Produkte weit über das 
Mindesthaltbarkeitsdatum genieß-
bar sind. Aus Vorsichtsgründen wer-
den sie aber trotzdem weggeworfen. 
Wirtschafts- und Verbraucherschützer 
wünschen sich hier eine Verbesserung. 
Diskutiert wird, ob weitere Produkte 
von der MHD-Pflicht ausgenommen 
werden können. Abgeschafft werden 
soll das MHD aber nicht. Weggewor-
fen werden überwiegend Produkte 
wie Obst, Gemüse oder loses Brot, 
die nicht unter das MHD fallen. 
Die Lebensmittelhersteller werben für 
mehr Information, damit das Mindest-
haltbarkeitsdatum nicht als „Wegwerf-
datum“ missverstanden wird. Das kann 
dadurch erreicht werden, dass Herstel-

lungs- und Verfallsdatum angegeben 
werden. Bevor Lebensmittel wegge-
worfen werden lässt sich am Geruch 
oder einer kleinen Geschmacksprobe 
erkennen ob es noch genießbar ist. 
Nicht nur im heimischen Mülleimer 
landet viel leckeres. Restaurants und 
Backstuben entsorgen bis zu einer 
Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle 
pro Jahr. 
Dazu einige Zahlen: 
123 Kilogramm Lebensmittel wirft je-
der Bürger der EU pro Jahr in die Ton-
ne. 
11 000 000 Tonnen Essbares werden 
jährlich in Deutschland in den Müll 
gekippt. 
1 500 000 Tonnen Lebensmittelabfäl-

Lebensmittel essen und nicht entsorgen
le produzieren Großverbraucher wie 
Hotels, Kliniken und Schulen.
911 Tafeln sammeln in Deutschland 
Nahrungsmittel und geben diese an 
rund 1,5 Millionen Bedürftige weiter. 
Unverdorbenes Essen und Köstlich-
keiten kann man sich jetzt nach Ge-
schäftsschluss einfach abholen. 
Eine App auf dem Smartphone oder 
die Webseite (www.toogoodtogo) 
zeigt an, in welchen Restaurants in 
der Nähe Essen übrig geblieben ist. 
Die Kunden bezahlen online und 
können sich dann ihr Menü vor Ort 
selbst zusammenstellen. Eine Box 
kostet rund drei Euro. Und: Man kann 
sie auch spenden – zum Beispiel dem 
Obdachlosen an der Ecke. 

In Nordrhein-Westfalen wirbt Verbraucher-Minister Johannes Remmel für einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln. Auch bei der Schulver-
pflegung wirbt er gmeinsam mit der Verbraucherschutzzentrale für mehr Nach-
haltigkeit. Foto: vznrw.de
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Rechte bei Gewährleistung
Weihnachten ist nicht mehr fern und 
die Ausschau nach Geschenken be-
ginnt. Oft sind es langlebige Waren, 
die verschenkt werden. Vor Rekla-
mationen nach Monaten ist keiner 
sicher. Mängel stellen sich oft erst 
später ein. Doch dann beginnt häufig 
der Ärger bei der Durchsetzung von 
Verbraucherrechten. 

Nicht selten verweisen Verkäufer 
auch bei Mängeln innerhalb der ge-
setzlichen Gewährleistungsfrist an 
die Hersteller, obwohl sie in vielen 
Fällen für die Behebung dieser Ma-
cken zuständig sind. Damit Kunden 
ihre Rechte wirkungsvoll durchsetzen 
können, sollten folgende Punkte be-
rücksichtigt werden.
1. Innerhalb der ersten zwei Jahre 
nach dem Kauf oder nach Übergabe 
der Kaufsache an den Kunden muss 
der Verkäufer im Rahmen des gesetz-
lichen Gewährleistungsrechts für die 
Mangelfreiheit der Ware einstehen. 
Wichtig zu wissen: Zeigt die Ware 
innerhalb der ersten sechs Monate ei-
nen Mangel, wird vermutet, dass die-
ser schon von Anfang an bestand und 
der Verkäufer dafür verantwortlich ist, 
diesen zu beheben. Danach muss der 
Käufer nachweisen, dass die Sache 
bereits beim Kauf defekt oder der Feh-
ler bereits angelegt war. 
2. Defekte Ware sollte immer schrift-
liche reklamiert werden. In einem 
Brief oder per E-Mail sind die aufge-
tretenen Mängel möglichst genau zu 
beschreiben. Wer im Geschäft münd-
lich reklamiert, sollte eine Notiz über 
das Gespräch anfertigen: Name des 
Gesprächspartners, Datum, Reklama-
tionsgründe und das Ergebnis des Ge-
sprächs sind dabei festzuhalten.
3. Bei einer Reklamation innerhalb 
der Gewährleistungsfrist sollte der 

Kunde dem Verkäufer immer eine 
Frist setzen, innerhalb derer die Ware 
entweder repariert oder durch ein 
neues Produkt ersetzt wird. Ein Zeit-
raum zwischen einer und zwei Wo-
chen ist dabei in den meisten Fällen 
angemessen.
4. Reagiert der Verkäufer innerhalb 
dieser angemessen gesetzten Frist 
nicht oder scheitern die Reparaturver-
suche, kann der Kunde weitere Rech-
te geltend machen. So kann er dann 
vom Vertrag zurücktreten oder auch 
den Kaufpreis mindern. Allerdings: 
bei unerheblichen Mängeln gelten 
diese Rechte nicht.
Garantie: Zusätzlich zur gesetzli-
chen Gewährleistung übernehmen 

manche Hersteller oder Händler für 
ihre Produkte Garantien. Den Um-
fang dieser freiwilligen Leistungen 
können sie selbst festlegen. So kann 
eine Garantie viele Schadensfälle 
ausschließen, in anderen Fällen aber 
auch ein Plus gegenüber der gesetz-
lichen Gewährleistung bringen. Die 
Garantiebedingungen geben über 
die Details Aufschluss. Während der 
Gewährleistungszeit kann der Kunde 
wahlweise auf die Gewährleistungs-
rechte des Verkäufers pochen oder 
ein Garantieversprechen des Herstel-
lers in Anspruch nehmen. Der Kunde 
sollte sich nicht vorschnell mit einem 
Hinweis auf die Herstellergarantie ab-
wimmeln lassen.

Lösungen sind gefragt, wenn die neu erworbene Ware Mängel aufweist. Man-
che Händler versuchen dies aber zu umgehen. Foto: fotolia.de / dp@pic

Eine 68-jährige Rentnerin hatte mit 
einer Sterbegeldversicherung rund 
4.203 Euro für ihre Beerdigung ge-
spart. Ergänzend zu ihrer geringen Al-
tersrente erhielt sie eine Grundsiche-
rungsleistung in Höhe von 150 Euro. 
Als sie beim Grundsicherungsamt 
eine Weiterbewilligung der Leistung 
beantragte, verlangte die Behörde: 

Sie solle ihre Sterbegeldversicherung 
kündigen, um das Geld für ihren Le-
bensunterhalt zu verwenden. Die 
Begründung: Es handele sich um „ver-
wertbares Vermögen“. 
Die Frau hätte den Vertrag vorzeitig 
beenden und einen Verlust von rund 
29 Prozent in Kauf nehmen müssen.
Sie zog deshalb vor das Sozialgericht 

in Gießen und erhielt recht: Die Kün-
digung der Versicherung sei offen-
kundig unwirtschaftlich und damit 
überzogen. Rund 2.980 Euro Auszah-
lungssumme stehe in einem deutli-
chen Missverhältnis zum wirklichen 
Wert der Sterbegeldversicherung. Die 
Rentnerin muss ihre Police nicht auf-
lösen. (Az. S 18 SO 108/14). 

Rentnerin kann ihre Versicherung behalten
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Durch bessere Beratung und strenge-
re Prüfung der Kreditwürdigkeit sol-
len private Kreditnehmer stärker als 
bislang vor einer Überforderung ge-
schützt werden. Tatsächlich birgt das 
Regelwerk jedoch einige Neuigkei-
ten, die einzelnen Verbrauchergrup-
pen den Weg zum Kredit erheblich 
erschweren können. 
Die Banken müssen darauf achten, 
dass sich die Kunden den Wohnungs-
kredit auch leisten können. Das ha-
ben sie in der Vergangenheit auch ge-
tan, schon allein aus Eigeninteresse. 
Jetzt müssen sie jedoch nachweisen 
können, dass sie gründlich geprüft 
haben, dass der Kunde nach aller Vo-
raussicht die Finanzierung zu seinen 
Lebzeiten regulär abstatten und auch 
eine starke Anhebung der Zinsen ver-
kraften kann. Dabei wird nicht nur 
die Zinsbindungszeit, sondern die 
gesamte Darlehenslaufzeit betrachtet. 
Kann eine Bank eine solch gründliche 
Prüfung nicht nachweisen und kann 
ein Kunde dann den Kredit nicht ord-
nungsgemäß bedienen, so haftet die 
Bank. Die Banken schauen jetzt nicht 
mehr so sehr auf vorhandene Werte, 
sondern auf die Tragfähigkeit des Ein-
kommens: 
Für alle Privatkunden mit geringem 
Einkommen, für junge Familien mit 
geringem oder auch nur einem Ein-
kommen sowie für Rentner wird damit 
die Vergabe-Messlatte höher gehängt. 
Ältere Menschen hatten es bislang 
schon schwer, einen Kredit zu be-
kommen. Für alle, deren Darlehens-
laufzeit über den Renteneintritt hi-

nausreicht oder die das Rentenalter 
bereits erreicht haben, kann die neue 
Richtlinie zum zusätzlichen Hindernis 
werden. Das gilt etwa für diejenigen, 
die ihr Haus abbezahlt haben und nun 
einen Kredit für die Sanierung oder ei-
nen barrierefreien Umbau benötigen. 
Dann müssen auch die Einnahmen 
aus der gesetzlichen Rente und aus 
privaten Renten oft abzüglich Steuer 
und Krankenversicherung vorgezeigt 
werden. Alle Einnahmen müssen 
belegt werden und auch Ausgaben 

werden teilweise nicht als Pauscha-
le angesetzt sondern die Lebenshal-
tungskosten in einer Einzelbewertung 
berücksichtigt. Mit der Richtlinie ist 
das Vergabeverfahren insgesamt kom-
plexer geworden. Bei der Vergabe 
von Wohnungsbaukrediten an private 
Haushalte werden die Prüfungsverfah-
ren deutlich verschärft und die Verga-
be restrektiver. Das kann zu einem 
verstärkten Rückgang der Kredite an 
Rentner und Privatpersonen mit unge-
sichertem Einkommen führen. 

Kreditvergabe wird erschwert

Gerade für ältere Kreditnehmer wird es derzeit immer schwieriger, bei den 
Banken Immobilienkredite abzuschließen. Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Wenn gelegentlich mal verschossene 
Fußbälle von einem Sportplatz auf 
einem Nachbargrundstück landen, 
dann muss das ein Immobilienbesit-
zer hinnehmen. 

Aber wie bei allen sonstigen Dingen 
im Leben gibt es auch hier eine Zu-
mutbarkeitsgrenze. Die sah ein Grund-
stückseigentümer überschritten, als 
er nach seiner eigenen, langfristigen 
Zählung im Jahresdurchschnitt 134 
Bälle aufsammeln musste. 
Er empfand das als erhebliche Stö-

Zumutsbarkeitsgrenze bei Fußbällen
rung. Diese Menge erschien nach In-
formation des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS auch dem zuständi-
gen Oberlandesgericht zu viel, das 
der Eigentümer eingeschaltet hatte. 
Einen Ball pro Woche bezeichnete 
der Zivilsenat als einen erträglichen 
Durchschnittswert. 
Dafür musste der Betreiber des Plat-
zes sorgen, sonst drohte ein Ord-
nungsgeld. Allerdings war ohnehin 
geplant, ein höheres Ballfangnetz an-
zuschaffen, das die Zahl der verirrten 
Geschosse dann noch weiter reduzie-

ren könne. (Oberlandesgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, Aktenzeichen 
12 U 184/14)

Der Fußball gehört ins Netz und nicht 
auf Nachbars Grundstück. 
 Foto:  Karin Schmidt  / pixelio.de
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Die Bundesländer wollen die Grund-
steuer reformieren, weil die bisherige 
Berechnungsform völlig veraltet ist 
und eine dringende Änderung vom 
Bundesverfassungsgericht gefordert 
wird. Auf viele Eigentümer und Mie-
ter könnten damit höheren Belastun-
gen zukommen. 

Rund 35 Millionen Grundstücke und 
Gebäude in Deutschland sollen nach 
Ansicht der Länderfinanzminister in 
den kommenden Jahren neu bewertet 
werden. Das wurde auf der im Juni 
durchgeführten Konferenz im bran-
denburgischen Neuruppin beschlos-
sen.
Die Neubewertung soll bis 2022 ab-
geschlossen sein. Ob und wie weit 
sich dann die Belastung durch die 
Grundsteuer ändert, ist unklar. Der 
hessische Finanzminister Thomas 
Schäfer (CDU) wurde wie folgt zi-
tiert: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
zu sagen, wer ist Gewinner, wer ist 
Verlierer – da können Sie genauso gut 
Lotto spielen.“ Doch werden vermut-
lich wohl viele Eigentümer und Mieter 
(die Grundsteuer kann auf die Neben-
kosten umgelegt werden) etwas mehr 
zahlen müssen. 
Insgesamt, so der Beschluss der Fi-
nanzminister, soll die Reform „auf-
kommensneutral“ sein – also zu kei-
nen Mehr- oder Mindereinnahmen 
führen. Die jährlich bundesweit rund 
13 Milliarden Euro Grundsteuer ist 
eine kommunale Steuer und fließt da-
mit direkt in die Städte und Gemein-
den. Grund für die Reform ist wie 
bereits erwähnt, dass die bisherige 
Bewertungsgrundlage völlig veraltet 
und damit verfassungsrechtlich zwei-
felhaft geworden ist. Die sogenannten 
Einheitswerte, auf denen die Grund-
steuerhebung basiert, sind auf dem 
Stand von 1964 (in den westlichen 
Ländern) und 1935 (im Osten). Von 
2022 an soll es dann nach den Plänen 
der Finanzminister aufgrund der Neu-
bewertung eine neue Steuergrundlage 
geben, die dann auch immer wieder 
aktualisiert werden kann. Damit soll 
in der Zukunft zeitnah bewertet wer-
den. 
Bei unbebauten Grundstücken soll der  
gültige Bodenrichtwert herangezogen 
werden. Bei bebauten Grundstücken 
kommt noch der Gebäudewert hinzu, 

Grundsteuer: Länder planen Bewertungsreform

Grundsteuer: Die bisherige Bewertungsgrundlage ist veraltet und soll erneuert 
werden. Foto:  djd/BDH

der sich aus den aktuellen Baupreisen, 
der Art des Gebäudes und dessen Al-
ter ergibt.

Korrektiv bei starken Erhöhungen
Beibehalten werden soll das dreistufi-
ge Bewertungsverfahren. Neben dem 
Basiswert aufgrund der aktuellen Be-
rechnung wird es eine Steuermesszahl 
geben, mit der dieser Basiswert mul-
tipliziert wird. Auf den so ermittelten 
Wert wenden die Kommunen dann ei-
nen Hebesatz an, den sie selber festle-
gen können. Ergibt die Neubewertung 
der Immobilie einen deutlichen höhe-
ren Wert, soll die Steuermesszahl ent-
sprechend gesenkt werden, damit die 
Steuerbelastung nicht zu hoch wird. 
Die Entscheidung der Finanzminister 
fiel gegen die Stimmen von Bayern 
und Hamburg. Die Bayern befürchten 
eine drastische Steuererhöhung für 
Hauseigentümer und Mieter. 
Der Abschluss der Gesetzgebung wird 
noch in diesem Jahr erwartet. Da aber 
Wahlen anstehen, ist dieses nicht 
sicher. Sollte es aber zu keiner Eini-
gung kommen, droht die Aussetzung 
der Steuer, die den Kommunen dann 
fehlen würde. Auch das wäre ein un-
denkbares Szenario, da die Grund-
steuer neben der Gewerbesteuer zur 
wichtigsten Einnahmequelle einer 
Kommune gehören. 

Die Katholische Familienheimbewe-
gung fordert dringend eine aufkom-
mensneutrale Grundsteuer. Gerade 
in Ballungskernen mit hohen Boden-
richtwerten und Gebäudewerten darf 
es nicht zu Ungerechtigkeiten der 
Hauseigentümer und Mieter kommen,  
die dort schon seit Jahrzehnten woh-
nen – denn diese sind nicht maßgeb-
lich für die Preisexplosion an attrak-
tiven Standorten verantwortlich. Eine 
Substanzsteuer, die die Grundsteuer 
ja ist, nimmt keine Rücksicht auf die 
Einkommensverhältnisse der Nutzer 
des Hauses. 
Kritisch sieht der Verband auch den 
Ansatz des Gebäudewerts, der im 
sechsjährigen Rhythmus neu festge-
stellt werden soll. 
Geplant ist, das die Berechnungs-
grundlage die Herstellungskosten 
eines vergleichbaren Neubaus sein, 
gemindert um den Alterswert.
Energetische Sanierung und alters-
gerechter Umbau dürfen sich nicht 
nachteilig auf den Nutzer des Gebäu-
des auswirken. 
Erforderlich bei einer Reform ist drin-
gend eine Obergrenze für die Steuer-
messzahl, die durch eine Länderklau-
sel von den Bundesländern verändert 
werden darf. Denn sonst droht eine 
ähnlich negative Entwicklung wie die 
regelmäßigen Steigerungen bei der 
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